
 

 

Information zu Schulbüchern, Arbeitsheften und Unterrichtsmaterial 

FSie bekommen ausführliche Erklärungen dazu in den Formularen des Ministeriums für Bildung.  
Dies ist nur eine kurze Zusammenfassung! 

FÜbersetzungen (arabisch, kurdisch, russisch, türkisch, ukrainisch) siehe: https://www.maluki.org 

 

Jedes Kind bekommt für das neue Schuljahr  

1. Eine Liste mit den notwendigen Büchern und Arbeitsheften. 
Arbeitshefte sind Verbrauchsmaterial, in das hineingeschrieben wird. 

2. Eine Material-Liste : Das sind alle Sachen, die Ihr Kind im Unterricht benötigt. Diese 
müssen Sie immer selbst kaufen. 

 

Wenn Eltern nur ein geringes Einkommen haben oder eine Unterstützung über das Jobcenter 
erhalten, haben Sie ein Anrecht auf kostenlose Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit) Dazu 
müssen sie bis zum 15.03. 2024 einen Antrag stellen! (Dieser Antrag muss jedes Jahr neu 
gestellt werden!) 

Wenn dieser Antrag bewilligt ist, bekommen Sie alle Bücher und Arbeitsmaterialien (siehe 1) 
kostenfrei und müssen nichts mehr tun: Ihr Kind bekommt dann alle Bücher und Arbeitshefte 
am Schulanfang in der Schule. 

Für alle anderen Kinder gibt es in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit der Schulbuchausleihe gegen 
Gebühr. 
Diese ist jedoch nur möglich für Bücher, nicht für Arbeitshefte in die hineingeschrieben wird. 
Die Bücher kann man für eine Leihgebühr zum Drittel des Einkaufspreises für das Schuljahr 
ausleihen. 
Dazu melden sich die Eltern im Elternportal (www.LMF-online.rlp.de) an. 
Für die „Teilnahme gegen Gebühr“ bekommt jedes Kind einen individuellen Freischaltcode (ca. 
Mitte Mai). Mit diesem kann man dann das passende Schulbuchpaket für eine Ausleihe gegen 
Gebühr im Internet bestellen. Die Bestellung ist nur in der Zeit vom 17.05. bis zum 17.06.2024 
möglich. Alle Arbeitshefte in die hineingeschrieben wird müssen dann aber in jedem Fall selbst 
gekauft werden.  

 

 

Sabina Pabst, Rektorin 

 

 

Bad Kreuznach, 10.01.2024 

http://www.lmf-online.rlp.de/

